
Aussichten für den Schulbeginn 

(Stand 09.09.2021)  

  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

am Montag ist es soweit: Die Schule geht wieder los.  

Zwar wird uns auch im neuen Schuljahr das Thema Corona noch 

beschäftigen, aber es wird aller Voraussicht nach keinen Fernunterricht 

mehr geben und auch außerschulische/außerunterrichtliche 

Veranstaltungen können wieder durchgeführt werden. 

 

Bitte beachten Sie das Dokument zum Ablauf des ersten Schultags. 

 

Für uns stellt sich der Schulbeginn zur Zeit folgendermaßen dar: 

 

Es gibt wieder eine Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Eine 

Befreiung von der Präsenzpflicht ist nur durch ein glaubhaftes ärztliches 

Attest möglich. 

In den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien sind 

medizinische Masken in der Schule vorgeschrieben. Ausnahmen gelten 

für den Pausenhof und die Essensaufnahme. 

Die regelmäßige Testung dreimal in der Woche als Voraussetzung für 

das Betreten der Schule bleibt, sofern keine Impfung oder Genesung 

vorliegt. 

Eltern sowie Schüler beachten bitte die Informationen des Merkblatts für 

Reiserückkehrer.  



Im gesamten Schulgebäude muss alle 20 Minuten gelüftet werden. 

Im Falle eines positven Coronatests gilt keine Quarantänepflicht für 

enge Kontaktpersonen. Vorgesehen ist in dem Falle eine Testung an 

fünf aufeinander folgenden Tagen und Unterricht in der konstanten 

Lerngruppe. 

Die Bildung klassen-, jahrgangs- und schulübergreifender Angebote sind 

wieder möglich.  

Der Sportunterricht soll ganz regulär unterrichtet werden, während des 

fachpraktischen Sportunterrichts besteht weiterhin keine Maskenpflicht. 

Für Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten im Musikunterricht 

gelten die bisher bekannten Hygieneauflagen. 

BoGy sowie das Sozialpraktikum sind wieder möglich. 

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie 

Schullandheime und Studienexkursionen sind im Inland grundsätzlich 

erlaubt, jedoch nicht im Ausland. Das Land übernimmt aber nach wie vor 

keine Stornierungsgebühren. 

Bescheinigung über den Nachweis eines negativen Testergebnisses: 

Diese erfolgt zukünftig über die Vorlage des Schülerausweises.  

Bitte achten Sie regelmäßig auf die Homepage, da wir häufig kurzfristig 

informieren müssen. 

 

Herzliche Grüße und einen guten Start in das neue Schuljahr wünschen 

 

Stellvertretend für die Schulleitung 

Kai Ullmann 


